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Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

mit der Drucksache 2367/19, Anpassung der Altstadtsatzung zugunsten von klimafreundlichen 

Energieerzeugungsanlagen, beschloss der Stadtrat am 19.12.2019, dass geprüft werden soll, wie 

Solaranlagen im Geltungsbereich der Altstadtsatzung über das aktuelle Maß hinaus auf den 

Dächern montiert werden könnten. Zudem wurde 2022, mit der Drucksache 0181/22, versprochen, 

im kommenden Frühjahr weitere Diskussionen zu diesem Thema in den Fraktionen des Erfurter 

Stadtrates durchzuführen. Jedoch ist seitdem kaum etwas Weiteres geschehen, außer zwei 

Informationsveranstaltungen. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Wann wird das Ergebnis bzw. die (gemäß der Drucksache 2367/19) überarbeitete 

Altstadtsatzung vorgelegt? 

2. Könnte man die Regelung mit dem Petersberg so verändern, dass man nur von einer 

Blickrichtung des Petersbergs spricht, z.B. die Blickrichtung vom Petersberg in Richtung 

Domplatz, wo sich die meisten Besucher versammeln? 

3. Dürfte man alle Dachseiten mit Solaranlagen bestücken, die nicht in Richtung des 

Petersberges zeigen? 
Anlagenverzeichnis 

 

 

22.01.2025, gez. i. A. xxxxxxxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau Wahl 
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